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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

25.01.1994 

Geschäftszahl 

90/14/0073 

Rechtssatz 

Den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechend besteht bei der 
Gewinnermittlung des § 5 EStG 1972 die Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen für ungewisse 
Verbindlichkeiten. Eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten ist zu bilden, wenn eine Verbindlichkeit 
dem Grunde nach nicht mit Sicherheit, aber doch mit konkreter Wahrscheinlichkeit besteht oder entstehen wird, 
oder wenn hinsichtlich der Höhe dieser Verbindlichkeit Ungewißheit besteht. Die Bildung der Rückstellung hat 
zur Voraussetzung, daß die ungewisse Verbindlichkeit in der vor dem Bilanzstichtag liegenden Zeit 
wirtschaftlich verursacht worden ist (Hinweis Quantschnigg-Schuch, Einkommensteuer-Handbuch, § 5 
Textziffer 35). 

Beachte 

Besprechung in SWK 20/21/1996, A 371 - 374 


